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L A N DES S C 1-1 U L lZ A T F URS 1>\ L Z BUR G 
Postans,hrift: 1\-5010 Sall.hurg. Po~tfa(h ::'3J 

Bundesministerium fUr 
Unterricht und Kunst 
Postfach 65 
J014 Wien 

AD-7009/3-92 

Betr.: 

Sachbearbeiter: 

AD Stöglehner 

Entwurf eines Bundesgesetzes! mit dem das 
Schulunterrichtsgesetz geändert wird; 
Ent~urf eines Bundesgesetzes! mit dem das 
Schulpflichtgeselz 1985 geändert wird; 
Begutachtungsverfahren - Stellungnahme; 

..§.~ 1. B r·1 U K C Z. 1 2 . 940/3 6 - I I I /2/9 1 
vom 16.12.1991 

2. B~1UK CZ. 12.940/2-111/2/91 
\: 0 m 2 3 . 1 . 1 9 9 2 

~dozartplatz l\-10 
·J~·kfOI1 (O()()]) SO~2 DlIl,II\\;lhl 2528 
li:ll'fax (0662) ~:;-l2!21,)9 

Termin: 29.2.1992 

Datum 

24.2.1992 

Das Kollegium des Landesschulrates fUr Salzburg hat in seiner 
Sitzung am 21.2.1992 die o.a. GesetzesentwUrfe beralen und folgende 
Slellungnahme beschlossen: 

Zu § 3 (6): 

Die Zulassung des SchUlers zu einer EinstufungsprUfung sollte spätesten: 
3 ~onale nach der Aufnahme des SchUlers erfolgen. 
Erc2.:zunc: 

... Die diesbezUgliche Feststellung trifft der dem Pflichtgegenstand 
unterrichtende Lehrer, der in AusUbung seines Ermessens auf den 
Lehrplan des Unterrichtsgegenstandes Bedacht zu nehmen hat (ob der 
G e gen s t a ,-I d auf bau end g e f Uhr t VJ i r d 0 der n ich t 1 ) • 

Bei den Berufsschulen könnte die Einstufungspr0fung entfallen. 
Zu S 3 (72 ; 

Die dort angefUhrte Frist sollte auf 2 Monate verkUrzt ~erden. 
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Zu § 19 (2): 

Der Entfall der Beurteilunq der ~ußeren Form der Arbeiten wird 
fUr nicht richtig erkannt. -Dies insbesonders im Hinblick ~uf die 
EinUbung von grundlegenden Kulturtechniken, wobei im Bere~ch der 
AHS-Unterstufe die Schreib- und Gestaltungstechnik von Tests und 
Schularbeiten nicht zu kurz kommen sollten. Es wurde die Sorge ausge
drUckt, dnß bei Wegfall dieser Beurteilung die inhaltlich~ Beurteilung 
in jedem UnterrichtsgegensLnnd aber auch die Beurteilung uber dle 
äußere Form der Arbeiten enthält. 

Zu § 20 (6-9): 

Diese Änderungen s.ind nicht erforderlich, wenn keine der 1m § 25 (3) 
des vorliegend~n Gesetzesenlwurfes angefUhrten Varianten die Zu
stimmung findet. 

Zu § 21: 

Die Überschrift und der Inhalt sollen In der bisherigen Fassung 
lIJ e i tel' gel t e n . 

Zu § 25 (2): 

Die bisherige Formulierung soll bleiben. 

Zu § 25 (3): 

Nach intensiver Diskussion kommt das Kollegium des Landesschulrates 
fUr Salzburg zum Entschluß, daß keine der Varianten, wie sie im 
Entwurf angefUhrt sind, die Zustimmung der Mehrheit findet. Es soll 
die bestehende Aufstiegsregelung (ein "Nicht genUgend" bei Beschluß 
der Klassenkonferenz) auch weiterhin gelten. Das gewährleistet eine 
pädagogisch sinnvolle Beurteilung des Gesamterfolges. Das Aufsteigen 
mit ein e m "N ich t gen U gen d" soll VJ e i t e r hin ein e e n t w i c k 1 u n 9 s b e di n g t e 
Ausnahmeerscheinung bleiben. 
Es sollten allerdings nur jene Lehrer in der Klassenkonferenz das 
Stimmrecht haben, die den Schüler auch tatsächlich kennen. 
Die BegrUndung wird darin gesehen, daß gerade derzeit die Diskussion 
um mehr Autonomie fUr die einzelne Schule gefUhrt wird. Mit der im 
Entwurf angefUhrten Regelung wUrde man aber durch eine gesetzliche 
Regelung die Kompetenzen der Klassenkonferenz ausschalten. 

Zu § 29 (51: 

Die Aufschiebung der AufnahmsprUfung sollte mil 2 Monaten befristet sein. 

Auch hier süll die Frist auf 2 ~onate reduziert werden. 

Zu § 35 (1): 

Die Einteilung d~r Vorsitzführung obliegt dem Landesschulrat. 
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Zu § 42 (6): 

Die Terminsperre rUr die JahrgangsprUrungen und Unlerrichlsgegen
slände soll bleiben. 

Zu § 42 (8): 

Die Zulassung zu einer ExlernislenprUfung Uber den Bildungsgang 
einer Bildungsanslall fUr Kindergartenpädagogik isl von einer enl
sprechenden EinfOhrung in die Praxis und von der musischen (musikalisch 
und sporllichen) Eignung abhängig zu machen. 

Zu § 59: 

Die Direklwahl der SchOlervertreter wird zwar begrOßl. Die neue 
Regelung wird aber besonders bei lehrgangsmäßig gefOhrlen Berufs
schulen große organisalorische Probleme bringen und aucl, in den 
anderen Schularlen - besonders bei großen Schulen - unverhällnis
mäßig viel Unterrichlsentfall bringen. Das hier vorgeschlagene 
Wahlverfahren slelll eine Verkomplizierllng und keine Vereinfachung 
dar , wobei die demokral i s c h e Brei l e ni c 1I l größer wäre, als bis her . 

Vor der Beschlußfassung im Nalionalrat soille daher eine praklikable 
Durchführung der Direklwahl der SchUlerverlreter auch in großen 
Schulen und in lehrgangsmäßig gefUhrlen Berufsschulen gefunden werden. 

Zu § 71 (2) lil. b: 

Unter Hinweis auf die Stellungnahme zu § 25 (4) kann diese Änderung 
entfallen. 

Zu § 71 (8): 

Gegen die Entscheidung der Schulbehörde erster Inslanz sollte auch 
weiterhin die Berufung an das Bundesminislerium fUr Unlerricht und 
Kun~t möglich sein. rUr die Berufungsenlscheidung der zweilen Instanz 
mUßte aber eine Frist geselzl werden. 

Zu § 72 (a): 

Ergänzung: berechtigt am Unterricht der nächsthöheren Schul-
stufe teilzunehmen und hat sich den jeweiligen Leistungsfeslslellungen 
zu unlerziehen." 
Die Berufungsenlscheidung der zweiten Instanz muß innerhalb 6 Wochen 
9 e fäll t Ir! erd e n . 
Zu § 78 (1): 

Ein Schulversuch, der das Recht des Elternvereines rUr die Entsendung 
von Vertretern in den Schulgemeinschaftsausschuß schmälert, darf nur 
mit Zustimmung der Eltern gefUhrt werden. 

Novelle Zum Sch~lpfllchtoesetz 1985: 

Zu § ) ( I , 

\ :..: ; : 

Das 9. 

,'J erd e n . 

Prof. Mag. Gerhard 
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